
����������	
����������

Gebührensatzung für die Friedhöfe
 der Stadt Iserlohn

Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17. Juni 2003 ( GV NW S. 313), des § 7 der
Gemeindeordnung NRW vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt
Iserlohn am 5. Juli 2005 und 20. März 2007 folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
 Gebührenpflicht

Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für die Inanspruchnahme
sonstiger Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer: 

a.) die städtischen Friedhöfe als Ruhestätte eines Verstorbenen in Anspruch nimmt ( § 3 Abs. 1)
b.) eine Bestattung anmeldet ( § 8 der Friedhofssatzung ) oder derjenige, in dessen Auftrag eine
Anmeldung erfolgt ( § 3 Abs. 2)
c.) eine sonstige Leistung in Anspruch nimmt ( § 3 Abs. 3 - 5 )
d.) nach § 8 BestG NRW zur Bestattung verpflichtet ist.

(2) Die Gebührenpflicht entsteht

a.) mit der Inanspruchnahme der städtischen Friedhöfe als Ruhestätte eines Verstorbenen ( § 3
Abs. 1)
b.) mit der Zusage der Durchführung der angemeldeten Bestattung ( § 3 Abs. 2)
c.) mit der Zusage der sonstige Leistung ( § 3 Abs. 3 - 5 )
d.) mit der Durchführung der Bestattung ( § 3 Abs. 2)
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§ 3
 Gebührentarif

(1) Nutzungsgebühren 

Für die Inanspruchnahme der städtischen Friedhöfe als Ruhestätte eines Verstorbenen werden
folgende Gebühren je Verstorbenem erhoben: 
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Iserlohn, 11. Juli 2005                                                                                       Müller  
       22. März 2007       Bürgermeister


